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I/A-PUNKT-VERMERK 

Absender: Generalsekretariat des Rates 

Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 

Nr. Komm.dok.: 9773/20 

Betr.: Vorschlag für einen BESCHLUSS DES RATES zur Änderung der 
Entscheidung 2008/376/EG über die Annahme des Forschungsprogramms 
des Forschungsfonds für Kohle und Stahl und über die mehrjährigen 
technischen Leitlinien für dieses Programm 

– Annahme 
  

1. Die Kommission hat dem Rat am 16. Juli 2020 den Vorschlag für einen Beschluss des Rates 

zur Änderung der Entscheidung 2008/376/EG über die Annahme des Forschungsprogramms 

des Forschungsfonds für Kohle und Stahl und über die mehrjährigen technischen Leitlinien 

für dieses Programm übermittelt1. 

2. Mit dem vorgeschlagenen Beschluss sollen die Ziele des Forschungsprogramms des 

Forschungsfonds für Kohle und Stahl an internationale Verpflichtungen, etwa das 

Übereinkommen von Paris, sowie an die wissenschaftlichen, technologischen und politischen 

Ziele der Union in Bezug auf die Klimaneutralität bis 2050 angeglichen werden. 

                                                 
1 Dok. 9773/20. 
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3. Im Anschluss an die Arbeit in der Gruppe „Forschung“ seit September 2020, die zu einigen 

Änderungen des ursprünglichen Vorschlags geführt hat, hat der Rat (Wettbewerbsfähigkeit) 

auf seiner Tagung vom 27./28. Mai 2021 eine politische Einigung über den Text erzielt. 

4. Das Europäische Parlament hat seine Stellungnahme am 18. Mai 2021 abgegeben. 

5. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter wird daher ersucht, dem Rat zu empfehlen, er möge 

auf einer seiner nächsten Tagungen als A-Punkt 

– den Ratsbeschluss in der von den Rechts- und Sprachsachverständigen überarbeiteten 

Fassung (Dokument 9400/21) annehmen; 

– veranlassen, dass der Beschluss informationshalber im Amtsblatt der Europäischen 

Union veröffentlicht wird. 
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